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Beschlussvorlage 

 

 
zur Behandlung im: Gemeinderat 

  

Vorberatung im: Kultur-, Schul- und Sportausschuss 

  

  

 

Betreff: Durchführung eines Schulversuches an der Geschwister-Scholl-Schule  

  

Bezug: Vorlagen 198/2008, 198a/2008, 186/2008, 272a/2008  

Anlagen: 2 Anlage 1: Antrag Geschwister-Scholl-Schule 
Anlage 2: Ausschreibung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden- 

              Württemberg vom 29.5.2008          

 

 
Beschlussantrag:  

 

1. Dem Antrag der Geschwister-Scholl-Schule auf Durchführung eines Schulversuches in Erweiterung 
des Landesmodells zur „Kooperation Hauptschule – Realschule“ wird zugestimmt. 

 

2. Der Schule wird ab dem Jahr 2009 ein Budget zur Umsetzung des Schulversuches in Höhe von 
8.000 € zur Verfügung gestellt.  

 

 
 

 

Finanzielle Auswirkungen  Jahr: ab 2009 Folgej.: 

Investitionskosten:    

bei HHStelle veranschlagt:  

Schulbudget der Geschwister-Scholl-

Schule 

   

Aufwand jährlich  8.000 € 8.000 € 

 

 

Ziel:  
Einrichtung eines Schulversuchs an der Geschwister-Scholl-Schule 
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Begründung:  
 

1. Anlass  

 
Mit Vorlage 186/2008 wurde der Antrag auf Durchführung eines Schulversuches an der Ge-

schwister-Scholl-Schule dem Kultur-, Schul- und Sportausschuss vorgelegt und beraten. Im 

Ausschuss herrschte Einvernehmen darüber, dass über den Antrag der Schule so bald als 
möglich entschieden werden soll, so dass der entsprechende Antrag beim Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg gestellt werden kann. Dies entspricht auch 

dem ersten Punkt des Antrags der CDU-Fraktion 272a/2008.   
 

2. Sachstand     

2.1 Antrag der Schule   
Nach weiteren Absprachen mit der Schulverwaltung hat die Schule sich entschlossen, ihren 

Antrag geringfügig zu modifizieren, um Aufnahme in die Modellvorhaben des Landes finden 

zu können. Der jetzige Antrag sieht folgende Erweiterung des Landesmodells vor:  

a) Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird ein Antrag nach Modell 2 des Landeskonzepts  

„gemeinsamer Kernunterricht“ gestellt. Dies ermöglicht der Schule, zwei Deputate pro 

Jahrgang für den Schulversuch abzurufen, das entspricht 50 Zusatzstunden pro Jahr-
gang, die in unterschiedliche Formen der Förderung fließen können.  

b) Ab dem 7. Jahrgang wird eine Profilbildung vorgenommen, die die Schülerinnen und 

Schüler in einen eher beruflich ausgerichteten Zweig und einen eher an einem mittleren 
Bildungsabschluss ausgerichteten Zweig differenziert. Für diese Phase wird ein Antrag 

nach Modell 1 des Landeskonzeptes „Niveaukursmodell“ gestellt. Das bietet der Schule 

die Möglichkeit, zusätzlich 0,8 Deputate pro Jahrgang für den Förderunterricht zu akqui-
rieren. Diese Stunden können unter anderem für die zusätzliche Förderung von Schüle-

rinnen und Schülern mit „Realschulprofil“ genutzt werden, die sich am oberen Leistungs-

spektrum bewegen.  

Der modifizierte Antrag liegt dieser Vorlage bei.  

2.2 Öffnung der Schulbezirke  

Die Stadt als Schulträger wurde von der Schulverwaltung gebeten, flankierend zum Schul-
versuch einen Antrag auf Öffnung der Schulbezirke zu stellen. Der Grund dafür ist, dass die 

Geschwister-Scholl-Schule aus ihrem jetzigen Einzugsbereich nicht 16 Schüler/-innen rekru-

tieren kann, die für die Weiterführung eines berufsorientierten Profils, analog zur Hauptschu-
le, benötigt werden.  

 

Die Verwaltung hat bereits in Vorlage 198/2008 (Eckpunkte) darauf hingewiesen, dass mit 
Eintritt in die Versuchsphase ein solcher Schritt sinnvoll sein könnte. Die Öffnung der Schul-

bezirke stellt Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulempfehlung was die Wahl des Schul-

standorts angeht mit anderen Sekundarstufenschüler/innen gleich. Schule und Verwaltung 
beabsichtigen, die Höchstzahl der Schüler/-innen mit Hauptschulempfehlung auf 16 festzule-

gen, um zu erreichen, dass die beabsichtigte Mischung Schülerschaft auch tatsächlich reali-

siert werden kann. Es wird angestrebt, dass die Zahl der Hauptschüler/-innen nicht über die 
Zahl der Schüler/-innen mit Gymnasialempfehlung liegt. Die Verwaltung beabsichtigt, im 

Herbst mit einem entsprechenden Beschlussvorschlag auf den Gemeinderat zuzukommen.  
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2.3 Sachmittel des Schulträgers  
Die Schule hat in ihrem Antrag mehrere Anforderungen an den Schulträger formuliert, dar-

unter mehr Personalkapazität für Schulsozialarbeit, Einrichtung von Werkstätten und die Be-

schäftigung einer pädagogischen Hilfskraft im Freiwilligen Sozialen Jahr. Die Verwaltung ist 
der Auffassung, dass die Ausstattung der sanierten Schule sehr gut ist und die Kapazität der 

Schulsozialarbeit als angemessen zu bezeichnen ist. Sie hat der Schule deshalb vorgeschla-

gen, sich für die Dauer des Schulversuches zunächst mit einem Sonderbudget von 8.000 € 
am Schulversuch zu beteiligen. Da die Schule sich bereits im Schuljahr 2008/2009 insbeson-

dere mit Fortbildungen auf den Schulversuch vorbereiten will, zu diesem Zeitpunkt aber we-

der die wissenschaftliche Begleitung eingerichtet ist noch die Zusatzdeputate zur Verfügung 
stehen, schlägt die Verwaltung vor, diesen Betrag bereits im Jahr 2009 zu gewähren.  

2.4 Wissenschaftliche Begleitung 

Eine wissenschaftliche Begleitung durch das Landesinstitut für Schulentwicklung ist Bedin-
gung für den Schulversuch und wird von der Schule begrüßt. 

 

3. Lösungsalternativen 
 

Die Alternative wäre, den Schulversuch nicht zu beantragen. Das hält die Verwaltung aus 

folgenden Gründen nicht für sinnvoll:  

� Die Geschwister-Scholl-Schule besuchen schon derzeit Schülerinnen und Schüler aller 

Schularten. Würde die Schule sich nicht um ein integratives Modell bemühen, wäre die 

Hauptschule am Standort nicht zu halten. Bezogen auf das Ziel von Integration wäre das  
ein eindeutiger Rückschritt. 

� Andersherum bietet der Schulversuch weit mehr Möglichkeiten zur Integration und zur 

individuellen Förderung aller Schülerinnen und Schüler als der Status quo. 

� Die Konzeption der Geschwister-Scholl-Schule ist nach Ansicht der Verwaltung genehmi-

gungsfähig, und sie ist entscheidungsreif, da alle schulischen Gremien zugestimmt ha-

ben. In dieser Kombination trifft das für die von den anderen Schulen vorgelegten Kon-
zeptionen bisher nicht zu. 

Die Verwaltung hält es für notwendig, auf die Auswirkungen hinzuweisen, die der Schulver-

such auf die bestehenden Hauptschulen haben kann, wenn an diesen Standorten keine 
Schulversuche entstehen. Sollte sich die Öffnung der Schulbezirke so auswirken, dass die 

Geschwister-Scholl-Schule von 16 Schülerinnen und Schülern mit Hauptschulempfehlung 

gewählt wird, und man weiter von 60 Hauptschüler/innen pro Jahrgang in Tübingen aus-
geht, bleiben 44 Kinder für zwei Hauptschulen oder vier Klassen. Selbst wenn die Schüler-

zahl an der Hauptschule Innenstadt ebenfalls begrenzt wird, geht die Verwaltung davon aus, 

dass die Mörike-Schule die angestrebte Zweizügigkeit nicht wieder erlangen kann.  
 

4. Vorschlag der Verwaltung 

 
Die Verwaltung schlägt vor, dem Antrag der Schule zuzustimmen.  

 

Darüber hinaus wird die Verwaltung im Herbst erneut mit den Schulen in der Innenstadt 
darüber beraten, ob unter den nun bekannten Konditionen eine Beteiligung am Schulversuch 

denkbar ist. Bislang liegen ablehnende Voten der Gremien der Realschule vor. Sofern alle 
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Kooperationspartner erklärt haben, dass sie an einer Kooperation im Sinne der Schulversu-
che des Landes interessiert sind, wird der Gemeinderat mit dem Antrag der Schule erneut 

befasst.  

 
Die Verwaltung beabsichtigt, den Antrag der Französischen Schule im Herbst erneut auf die 

Tagesordnung des Kultur-, Schul- und Sportausschusses  zu setzen. Mit diesen Zusagen hält 

die Verwaltung den Antrag der CDU (272a/2008) für erledigt.  
 

5. Finanzielle Auswirkungen 

 
Der Schulversuch belastet nach dem Vorschlag der Verwaltung den Verwaltungshaushalt mit 

zusätzlich 8.000 € pro Jahr.  

 

6. Anlagen   

Anlage 1: Antrag Geschwister-Scholl-Schule 

Anlage 2: Ausschreibung des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport Baden-Württemberg  
              vom 29.5.2008          

 








































































